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Anfrage nach § 17 Gemeindegesetz des Kantons Zürich  
Schulgemeindeversammlung vom 15. März 2023 – Stellungnahme Schulpflege 
 
 
Sehr geehrter Herr Kecke 
 
Auf die von Ihnen gestellten Fragen nehmen wir an der Schulgemeindeversammlung vom 
15. März 2023 wie folgt Stellung: 
 
Antwort: 
 
Aufbau und Erhalt Vertrauen 
 
Der intensiv bewirtschafteten Unruhe in den vergangenen Wochen konnte die Schulpflege mit 
folgenden vertrauensbildenden Massnahmen entgegenwirken:  
 

- Seit November 2022 wurden den Eltern und der Bevölkerung die Möglichkeit von per-
sönlichen Einzelgesprächen angeboten. 

- Es wurden Sprechstunden mit dem Vizepräsidium eingerichtet und angeboten. 
- Mitarbeitende, Eltern und Bevölkerung wurden regelmässig und umfassend über sämt-

liche Kommunikationskanäle der Schule mit Informationen zum angedachten System-
wechsel, zur Umsetzung desselben, zur allgemeinen Situation rund um die Schule Dä-
nikon-Hüttikon, zur Personal- und Schülersituation zeitnah und transparent aufgeklärt. 

- Die durch die Behörde angebotenen Gesprächstermine blieben im Monat Januar mehr-
heitlich und im Februar vollständig unbenutzt. Wir deuten dies als Zeichen, dass die 
transparente Kommunikationsstrategie der Schulpflege und auch die Verteilung der In-
formationsbroschüre in alle Haushaltungen ihren Beitrag zur Beruhigung der Situation 
leisten konnte. 

- Die Schulpflege hat ab Mitte Januar bis Ende Februar in insgesamt 25 Einzel- und 
Zweiergesprächen mit Lehrpersonen einen offenen und konstruktiven Austausch ge-
pflegt. 

 
 
 
  

Herr 
Nils Kecke 
Halweg 5 
8115 Hüttikon 

Dänikon, 13. März 2023 
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Fürsorgepflicht 
 

- Die oben genannten Massnahmen zeigen deren konkrete Umsetzung. 
- Die Fürsorgepflicht gegenüber unseren Mitarbeitenden ist der Schulleitung und Schul-

pflege ein grosses Anliegen und wurde bzw. wird weiterhin mit der nötigen Sorgfalt 
wahrgenommen.  

- Wir achten die Persönlichkeit aller unserer Angestellten und schützen sie, wir nehmen 
auf ihre Gesundheit gebührend Rücksicht und treffen die zum Schutz von Leben, Ge-
sundheit und persönlicher Integrität der Angestellten erforderlichen Massnahmen, so 
wie es das kantonale und kommunale Recht vorsehen. In diesem Zusammenhang wur-
den die Mitarbeitenden in den letzten Wochen unter anderem aktiv davor geschützt, zu 
stark in die mediale Aufmerksamkeit zu geraten. 

- In Zusammenarbeit mit dem Kanton stehen unseren Mitarbeitenden sodann auch Un-
terstützungsangebote zur Verfügung in schwerwiegenden persönlichen Situationen, 
etwa bei langen krankheits- oder unfallbedingten Ausfällen, wie z.B. das Case Manage-
ment. 

- Wir führen mit unseren Mitarbeitenden jährliche Mitarbeiter- und Feedbackgespräche 
und bleiben so mit ihnen im Austausch. 
 

Im Anschluss an die Verlesung der Antwort erhalten Sie Gelegenheit zu einer kurzen Stel-
lungnahme. Aufgrund der diversen eingegangenen Anfragen und im Sinne der Effizienz bit-
ten wir Sie, sich dabei auf das Wesentliche zu beschränken und Wiederholungen zu vermei-
den. 

 
Mit freundlichen Grüssen 
Schulpflege Dänikon Hüttikon Schulpflege Dänikon Hüttikon 
Vizepräsidentin: Leitung Schulverwaltung: 
 
 
 
 
 
Fabienne Schenkel Daniela Kugler 


